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Ziel dieses Diskussionspapiers ist es, Eckpunkte für ein konsistentes Gesamtkonzept 

für eine marktwirtschaftliche Reform der staatlich induzierten Preisbestandteile im Ener-

giesektor (SIP) im Hinblick auf die Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutz-

ziele und die dafür erforderliche Sektorkopplung zu entwickeln und die damit verbunde-

nen wirtschaftlichen Chancen zu nutzen.  
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I. Hintergrund und Ziele der Reform  

Klimapolitische Herausforderungen und wirtschaftspolitische Chancen  

Das im Dezember 2015 auf der Weltklimakonferenz in Paris beschlossene und am 

4.11.2016 in Kraft getretene Übereinkommen gibt allen Vertragsstaaten den klaren Auf-

trag, Klimaschutzmaßnahmen konsequent umzusetzen. EU, Bundes- und Landesregie-

rung verfolgen das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 80-95% 

gegenüber 1990 zu senken, wobei die Landesregierung gemäß dem im März 2017 in 

Kraft getretenen Energiewende- und Klimaschutzgesetz den oberen Rand des Zielkorri-

dors anstrebt.  

Schleswig-Holstein hat 2015 als eine der ersten Regionen die rechnerische Vollversor-

gung mit Strom aus Erneuerbaren Energien erreicht und wird nun – u.a. mit dem Projekt 

NEW 4.0 – aufzeigen, wie die Wirtschaftsregion Hamburg und Schleswig-Holstein und 

ihre 4,5 Millionen Einwohner bereits ab 2035 mit 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren 

Energien sicher und zuverlässig versorgt werden können. Wir müssen heute mit der 

Erprobung beginnen, wie die Energiewelt von morgen aussehen soll. Wir wollen die 

neue Energiewelt effizient, innovativ und mit einem sehr hohen Anteil größtenteils fluktu-

ierender Erneuerbarer Energien gemeinsam mit der Wirtschaft gestalten. 

Damit aus der Entwicklung hin zu einer weitgehend treibhausgasneutralen Gesellschaft 

in den nächsten Jahrzehnten nicht nur eine klima-, sondern auch eine industriepoliti-

sche Erfolgsgeschichte wird, kann und muss eine vorausschauende Klima- und Ener-

giepolitik den geeigneten Rahmen dafür setzen, dass Investitionen in klimaschutzver-

trägliche Technologien wirtschaftlich attraktiver werden. Technologieneutralität ist dabei 

ein wichtiges Leitbild. Ein frühzeitiger Strukturwandel erhöht die Wettbewerbsfähigkeit 

und schafft neue Marktchancen.  

Der Stromerzeugung kommt eine Schlüsselstellung zu, weil die Dekarbonisierung der 

anderen Sektoren (nach Effizienzsteigerung und direkter Nutzung von Erneuerbaren 

Energien) nur mit einem verstärkten Einsatz von Strom möglich sein wird. Wir werden in 

Zukunft Strom zunehmend für Mobilität einsetzen, Teile des dann nur noch geringen 

Restwärmebedarfs von hocheffizienten Gebäuden decken und ihn auch in industriellen 

Prozessen verstärkt einsetzen – all dies entweder direkt oder nach Umwandlung in an-

dere Energieträger wie Wasserstoff, Methan oder flüssige strombasierte Kraftstoffe. 

Mit Rahmensetzungen der Klimaschutz- und Energiepolitik gilt es zugleich, sozial- und 

wirtschaftsverträgliche Wege für mehr Planungs- und Investitionssicherheit in einer mo-

dernen Industriegesellschaft zu schaffen. Ein wesentliches Handlungsfeld zur Errei-

chung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele ist eine Reform der staatlich indu-

zierten Preisbestandteile im Energiesektor, denn das bestehende System verteuert 

Strom, setzt klimapolitische Fehlanreize, erschwert Flexibilitäten und Sektorkopplung 

und hemmt somit die Innovationskraft der Wirtschaft. Unter staatlich induzierten Preis-

bestandteilen (SIP) im Energiesektor werden übergreifend über alle drei Verbrauchssek-

toren Strom, Wärme und Mobilität die Steuern, Sonderabgaben, Gebühren und Umla-

gen auf Energieträger verstanden.  

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/klimaschutz/energiewendeKlimaschutzgesetz.html
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Auf dem Prüfstand stehende staatlich induzierte Preisbestandteile  

Es folgt eine Übersicht über bestehende SIP und eine Zuordnung zum einen nach 

Energieverbrauchssektoren und zum anderen nach Erhebungszweck:  

Erhebungszweck Strom  Wärme  Mobilität  

a) Finanzierung von  

Infrastrukturkosten  

Regulierte Netzentgelte 

finanzieren die Strom-

netze, angehängte Um-

lagen besondere Maß-

nahmen Netzausbau  

und Systemsicherheit  

Konzessionsabgabe  

Heterogen: Bei Erdgas 

regulierte Netzentgelte; 

bei Fernwärme direkt 

über die Endkundentarife 

finanziert 

 

Konzessionsabgabe 

Kfz-Steuer  

Energiesteuern 

auf Kraftstoffe  

LKW-Maut  

Geplante PKW-

Maut  

b) Internalisierung 

von externen Um-

weltkosten, insbes. 

von THG-Emissionen  

Emissionshandel  

Stromsteuer  

Kernbrennstoffsteuer 

Energiesteuern auf 

Energieträger im Wär-

memarkt   

Energiesteuern 

auf Kraftstoffe  

LKW-Maut   

c) Finanzierung von 

Erzeugungs- 

und/oder Energie-

wendekosten 

EEG-Umlage  

KWK-Umlage  

Ggf. Entschädigungs-

kosten für Abregelungen  

-  

 

-  

 

 

Ungleiche Belastung der Energieträger bzw. Sektoren mit SIP 

Die folgende Übersicht zeigt die sehr ungleiche Belastung der Energieträger in den ver-

schiedenen Sektoren: Strom wird um ein Vielfaches höher belastet als Benzin, Diesel, 

Erdgas und Heizöl – und auch zwischen den Energieträgern bestehen sachlich nicht 

gerechtfertigte Unterschiede. Die niedrigen Abgaben auf Heizstoffe fuhren dazu, dass 

sich die energetische Gebäudesanierung in vielen Fällen kaum rechnet. Wärmepumpen 

und andere PtH-Anlagen haben einen schweren Stand im Vergleich zu Öl- und Gashei-

zungen. Und im Verkehrssektor müssen strombasierte Antriebe wie Elektroautos und 

synthetische Kraftstoffe ebenfalls die hohen Abgaben und Umlagen und Strom tragen.  

 
Quelle: AGORA Energiewende, Eine Neuordnung der Abgaben und Umlagen auf Strom, Wärme, Verkehr, Nov. 2018  

https://www.agora-energiewende.de/projekte/abgaben-und-umlagen/
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Die staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor sind ein komplexes System. 

Das Drehen an einzelnen Stellschrauben kann leicht weitere ungewollte Verzerrungen 

auslösen. Notwendig ist daher eine ganzheitliche Reform, die zugleich unmittelbarer als 

bisher an den klimapolitischen Zielen ansetzt und die Innovationsfähigkeit stärkt. Das 

Bundeswirtschaftsministerium hat bereits Mitte 2015 im Weißbuch Strommarkt die Not-

wendigkeit und Dringlichkeit der Entwicklung und Umsetzung eines Zielmodells für 

staatlich veranlasste Preisbestandteile und Netzentgelte bekräftigt. Auch viele weitere 

Akteure und Gutachter haben den Handlungsbedarf bekräftigt und diverse Reformvor-

schläge vorgelegt.  

Ziele der Reform 

 Fairer Wettbewerb zwischen den Flexibilitätsoptionen 

 Freisetzung von Innovationspotentialen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

 Beitrag zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaziele   

und zur Umsetzung der Energiewende 

 Aufrechterhaltung der Finanzierungsfunktion der Abgaben und Umlagen  

 Flexible Übergänge zwischen den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr  

 Gerechte Verteilung der Be- und Entlastungen auf alle Verbraucher in allen Sektoren  

 Verbesserte Marktchancen für effiziente Klimaschutz-Technologien   

 Transparentes System/Planungssicherheit 

Im Folgenden werden Eckpunkte für eine ganzheitliche und systematische marktwirt-

schaftliche Reform der staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor vorge-

legt und zur Diskussion gestellt. 

Folgende positive Wirkungen sind von den skizzierten Eckpunkten für ein Ziel-

modell auf Sektorkopplung und Flexibilitäten zu erwarten:    

 Der Markt würde über volkswirtschaftlich ehrlichere Preise stärkere Signale für be-

triebswirtschaftliche Entscheidungen setzen, so dass weniger staatliche Eingriffe nö-

tig sind und die Energiewende kostengünstig umgesetzt werden kann. 

 Für Strom aus Erneuerbaren Energien, der eine Vergütungsmöglichkeit nach EEG 

hätte, diese aber nicht in Anspruch nimmt, könnte die Wirtschaftlichkeit durch das 

Reformkonzept erheblich verbessert werden. Dies unterstützt neue Vermarktungs-

modelle von Strom aus Erneuerbaren Energien und setzt Anreize, Neuanlagen ohne 

Inanspruchnahme von EEG-Förderung zu errichten.  

 Flexibilitäten und Sektorkopplung würden von den Eckpunkten für ein Zielmodell auf 

zweifache Weise profitieren: Fossile Heiz- und Kraftstoffe würden durch die CO2-

Bepreisung teurer und die in den Sektorübergang für Flexibilitäten gehenden Ener-

giemengen würden zeitlich gezielt bei den SIP entlastet.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/weissbuch.html
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II. Kernpunkte einer marktwirtschaftlichen Reform der staatlich indu-
zierten Preisbestandteile  

A. Erneuerbare Energien günstiger machen und schneller ausbauen – Deckelung 

der kostengünstigen Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien korrigieren 

und EEG-Umlage senken 

 Die Deckelung des Ausbaus auch von kostengünstigen Erneuerbaren Energien zur 

Stromerzeugung im EEG 2014 / 2017 muss angehoben werden - notwendig sind 

auch im Hinblick auf das Ziel eines Anteils von Strom aus Erneuerbaren Energien 

von 65% bis 2030 im Koalitionsvertrag auf Bundesebene höhere Ausbauziele und 

höhere Ausschreibungsmengen. Mit dem bestehenden Ausbaupfad können die mit-

tel- und langfristigen Klimaschutzziele nicht erreicht werden.  

 Für Strom aus Erneuerbaren Energien im Sinne des EEG, für den keine EEG-

Vergütung in Anspruch genommen wird, sollte eine angemessene Reduzierung bis 

hin zu einer Befreiung von der EEG-Umlage und der Stromsteuer erfolgen.1 Gemeint 

ist die Eigenversorgung oder direkte Endkundenbelieferung mit Strom aus Erneuer-

baren Energien, für den auf einen in der Vergangenheit oder aktuell bestehenden 

EEG-Vergütungsanspruch verzichtet wird.  

Eine solche Reduzierung bzw. Befreiung könnte Anreize setzen, EE-

Stromerzeugungsanlagen ohne EEG-Förderung zu errichten und zu betreiben und 

innovative, Akzeptanz steigernde Vermarktungskonzepte zu entwickeln. Hier wäre 

eine vergleichbare Regelung wie bei der Grünstromkennzeichnung (z.B. Beschrän-

kung auf Vermarktung in einem näheren Umkreis) möglich, sollte man diese Ver-

marktungsform zunächst aus beihilferechtlichen Gründen beschränken wollen bzw. 

müssen.  

 Die Finanzierung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien über das EEG 

sollte geändert werden: Die Kosten der Technologieförderung2 und/oder die Kosten 

für Privilegierungen sollten nicht mehr von den heutigen Stromverbrauchern, son-

dern aus dem Staatshaushalt getragen werden. So könnte die EEG-Umlage spürbar 

gesenkt werden. Verursachergerechte CO2-Preise auch im Stromsektor ermöglichen 

darüber hinaus die Wettbewerbsfähigkeit von Neuanlagen zur Stromerzeugung aus 

Erneuerbaren Energien und sind damit ein entscheidender Beitrag für einen mittel-

fristigen  Ausstieg aus dem EEG-Fördersystem.  

 Die Gegenfinanzierung soll vorrangig aus den Mehreinnahmen der CO2-Bepreisung 

erfolgen.  

                                            
1  CO2-Bepreisung fällt bei Erneuerbaren Energien ohnehin nicht an; Netzentgelte und Netzkosten fi-

nanzierende Umlagen müssen weiterhin gezahlt werden.   
2  Unter Kosten der Technologieförderung können die Förderkosten von frühen und besonders teuren 

Jahrgängen von Photovoltaik und Wind Offshore verstanden werden.  
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B. Einheitliche und verursachergerechte Bepreisung der CO2-Emissionen in allen 

Sektoren 

 CO2-Bepreisung ist von zentraler Bedeutung für die Internalisierung von externen 

Kosten, ökonomische Anreize für Klimaschutz und faire Wettbewerbsbedingungen 

zwischen erneuerbaren und konventionellen Energieträgern.  

 Für die Sektoren Energiewirtschaft und Industrie sollte der EU-Emissionshandel zu 

einem wirksamen Klimaschutzinstrument weiterentwickelt werden. Als Übergangs-

maßnahme sollte möglichst auf europäischer, hilfsweise gemeinsam mit anderen 

Vorreiterstaaten auf nationaler Ebene, ein CO2-Mindestpreis eingeführt werden.  

Eine wichtige Maßnahme für ein abgestimmtes Vorgehen innerhalb Europas ist die 

von Deutschland und Frankreich verabschiedete Erklärung von Meseberg vom 

19.6.2018 und die darin vereinbarte vertiefte interministerielle Zusammenarbeit in 

Form einer bereits eingesetzten hochrangigen Arbeitsgruppe zu Klimafragen. Ge-

mäß deren Arbeitsprogramm soll die Entwicklung nachhaltiger finanzieller und wirt-

schaftlicher Anreize wie eine CO2-Bepreisung diskutiert werden. 

 Für die nicht dem Emissionshandel unterliegenden Sektoren (insbesondere Wärme 

und Verkehr) sollte die Energiesteuer zu einem wirksamen Klimaschutzinstrument 

weiterentwickelt werden, indem Strom, Fernwärme sowie die verschiedenen Heiz- 

und Treibstoffe mit einem einheitlichen CO2-Preis belegt werden. Im Verkehrssektor 

sollten zudem die Infrastrukturkosten verursachergerecht getragen werden.  

 Dabei sollten die CO2-Preise im Rahmen von Emissionshandel und Energiebesteue-

rung angeglichen werden. Damit würden Verzerrungen zwischen den Energieträgern 

beseitigt, der Sektorübergang erleichtert und ein technologieneutraler Wettbewerb 

um die kostengünstigste Lösung für die Energienutzung eröffnet.  

 Zur verfassungsrechtlichen Absicherung einer CO2-Orientierung der bestehenden 

Energiebesteuerung sollte in der Finanzverfassung eine entsprechende explizite Er-

laubnis initiiert werden.  

 In Verbindung mit einer substanziellen Stärkung des Emissionshandels könnte die 

Stromsteuer bis auf den Mindestsatz abgeschafft oder die EEG-Umlage gesenkt 

werden.    

C. Infrastrukturkosten verursachergerecht tragen 

 Um einen effizienten Wettbewerb zu gewährleisten, sollten beim Sektorübergang die 

anteiligen Kosten der Infrastruktur mit angelastet werden. Jeder Endverbrauch von 

Energie sollte über die Netzentgelte die Kosten seines tatsächlichen Infrastruktur-

pfades tragen.  

 Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte für alle dezentralen Anlagen (nicht nur 

für volatile Erneuerbare Energien).  

 Bundesweite Wälzung der Energiewende-bedingten Netzkosten im Bereich der Ver-

teilnetzebene sowie der Kosten für Entschädigungszahlungen für Abregelungen. Die 
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Energiewende ist eine nationale Aufgabe, deshalb müssen die Kosten auch national 

getragen werden. 

 Im Zuge einer grundlegenden Reform der Netzentgelte sollten auch Instrumente ge-

prüft werden, wie netzdienliches Verhalten stärker mit reduzierten Netzentgelten ho-

noriert werden kann.  

 Eigenversorger mit Standardlastprofil (insbesondere private Haushalte) sollten an 

der gemeinschaftlichen Finanzierung des Netzes durch ein pauschales Entgelt für 

die Netzvorhaltung angemessen beteiligt werden. 

 Die Konzessionsabgabe könnte zukünftig nicht mehr an der bezogenen Strommen-

ge, sondern an der angeschlossenen Leistung orientiert werden. Damit würden die 

Rahmenbedingungen für Flexibilitäten und Sektorkopplung verbessert. Zum anderen 

korrespondiert die angeschlossene Leistung besser mit der Dimensionierung des 

Netzausbaus. 

D. Anreize für Effizienz und Einsparung setzen  

 Bisher verhindert die Belastung mit Abgaben und Umlagen im Strombereich in vielen 

Fällen die Sektorkopplung. Im Fall der Sektorkopplung sollen im Zielmodell die Ab-

gaben und Umlagen des jeweiligen Zielsektors getragen werden. Es ist der besonde-

re Vorteil der Sektorkopplung, dass viele Verbraucher zeitlich flexibler sind als die 

klassischen Stromverbraucher. Die Anreize für Sektorkopplung und Flexibilitäten 

müssen deshalb so gesetzt werden, dass diese Vorteile voll ausgespielt werden.  

Einen Anreiz zur flexiblen Nutzung von Strom sollte das Marktsignal des Stromprei-

ses darstellen. Das Konzept der dynamischen Umlagen bei geringen oder negativen 

Strompreisen soll dieses – derzeit durch die hohen Abgaben und Umlagen abge-

schwächte – Marktsignal verstärken und hätte somit grundsätzlich eine richtige In-

tention. Allerdings sind bei den dynamischen Umlagen neue Marktverzerrungen zu 

befürchten und der administrative Aufwand erscheint sehr hoch, so dass die die auf 

Bundesebene laufenden Prüfungen und Diskussionen hierzu abzuwarten bleiben.  

Doppelbelastungen mit Abgaben und Umlagen soll es nicht geben. Auch die Belas-

tung mit CO2-Bepreisung soll genau und nur einmal für jeden Verbrauch von Energie 

erfolgen.  

 Die Eckpunkte und Kriterien für die Erhebung von SIP sollten grundsätzlich unab-

hängig davon gelten, ob eine Eigenversorgung oder ein Fremdstrombezug erfolgt. 

Neuanlagen zur Eigenversorgung sollten daher nach derselben Systematik behan-

delt werden wie Anlagen, die in das öffentliche Stromnetz einspeisen. Für Bestands-

anlagen sollte es angemessene Übergangsfristen geben.  

 Umwandlungsverluste wirken effektiv wie ein Letztverbrauch. Eine Belastung dieser 

Umwandlungsverluste mit SIP im Zielmodell würde insofern verursachergerechte An 

reize für die Nutzung effizienter Technologien mit möglichst geringen Umwandlungs-

verlusten setzen und sollte grundsätzlich erfolgen. Hier muss gleichwohl vorher ge-

prüft werden, ob der Anreizeffekt nicht bereits über den normalen Marktmechanis-

mus gegeben ist, weil beim umgewandelten Energieträger pro Einheit bereitgestell-
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tem Endprodukt (z.B. ausgespeichertem Strom, PtX-Produkte) mehr Primärenergie 

aufgewendet werden muss, was ihn tendenziell verteuert. Außerdem gilt es zu prü-

fen, inwieweit eine Belastung des Umwandlungsverlustes mit SIP praktikabel und ef-

fizient administrierbar ist. 

Mit einem schrittweisen Transformationsprozess auf das Ziel hinsteuern 

Mit der Prüfung und Umsetzung der Eckpunkte für ein Zielmodell sollte zügig begonnen 

werden, so dass idealerweise Anfang der 2020er Jahre ein erstes Gesamtpaket reali-

siert wird. Dabei gilt es vom Ziel her zu denken, aber einen sozial und wirtschaftlich ver-

träglichen Transformationsprozess zu organisieren.  

Die Rahmensetzungen sind systematisch, technologieneutral und transparent durchzu-

führen. Die einzelnen Technologieoptionen müssen die Möglichkeit haben, sich in der 

Transformationsphase an die beabsichtigte Zielsetzung anzupassen. Effiziente und 

marktnahe Flexibilitäten sollen sich durchsetzen können. 

Vorgelegt wird ein systematisches Gesamtkonzept für ein Zielmodell. Von einer Umset-

zung nur einzelner Bausteine können kontraproduktive Wirkungen ausgehen. Einige 

Bausteine können aber im Transformationsprozess vorrangig umgesetzt werden. Eine 

Option besteht zum Beispiel darin, Teile der Kosten aus der EEG-Umlage herauszu-

nehmen und die dafür erforderlichen Mittel aus dem Bundeshaushalt mit Fortschritten 

bei der CO2-Bepreisung gegenzufinanzieren.  

Wirkungen, Mitnahme- und Ausweicheffekte wären selbstverständlich kontinuierlich zu 

überprüfen, um eine Anpassung des Zielmodells oder alternative Maßnahmen vorneh-

men zu können. 

Gerechte und transparente Verteilung der Be- und Entlastungen 

Der Vorschlag würde die Kosten für Stromverbraucher durch die Senkung der EEG-

Umlage reduzieren – eine Gegenfinanzierung erfolgt durch Mehreinnahmen im Rahmen 

der CO2-Bepreisung.  

Im Zuge der Reform sollten alle staatlich induzierten Preisbestandteile auf den Prüf-

stand gestellt werden. Eine solche ganzheitliche Reform des Systems der Abgaben und 

Umlagen soll so ausgestaltet sein, dass die Verteilung der Be- und Entlastungen über 

alle Verbraucher gerecht und transparent ist.  

Für eine soziale Flankierung stehen neben den Entlastungen z.B. bei der EEG-Umlage 

und der Stromsteuer auch gezielte Instrumente zur Verfügung wie z.B. eine Unterstüt-

zung des Strukturwandels in besonders betroffenen Regionen, die Anpassung von So-

zialleistungen und die gezielte Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen in Haushal-

ten mit geringem Einkommen.  

Die Reform wäre in mehreren Phasen und über einen längeren Zeitraum umzusetzen. 

Alle Akteure brauchen Planungssicherheit. Unternehmen müssen weiterhin international 

wettbewerbsfähig bleiben. Die neuen Anreizstrukturen müssen zugleich gewährleisten, 

dass die energie- und klimapolitischen Ziele erreicht werden und die Innovationskraft 

gestärkt wird.  


